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In der Baubranche sind langfristige 
Projekte keine Seltenheit. Einzelne 
Projekte können sich hier schon ein-
mal über einige Monate bzw. Jahre 
ziehen. Doch was bedeutet diese 
Langfristigkeit der Projekte aus um-
satzsteuerlicher Sicht?
Grundsätzlich entsteht die Umsatz-
steuerschuld bei Unternehmern 
spätestens einen Monat nach der 
Leistungserbringung bzw. bei frü-
heren Teil- bzw. Anzahlungen bei Er-
halt der Zahlungen. Was sich grund-
sätzlich einfach anhört, ist genau bei 
diesen langfristigen Projekten nicht 
so einfach zu beurteilen. Wann ge-
nau gilt eine Leistung als erbracht? 
Dies ist grundsätzlich im Zeitpunkt 
der Abnahme der Fall. Zweifelsfra-
gen ergeben sich häufig bei Teil-
rechnungen. Hierbei stellt sich die 
Frage, ob die Teilrechnungen über 
wirtschaftlich trennbare Teilliefe-
rungen ausgestellt wurden oder ob 
es sich lediglich um Teilabrechnun-
gen (z.B. 30% des Auftragswertes) 
innerhalb eines nicht trennbaren 
Gesamtauftrages handelt. Dies ist 

insofern von großer Relevanz, da 
bei Teilrechnungen innerhalb eines 
nicht trennbaren Gesamtauftrages 
die Steuerschuld erst mit Bezahlung 
durch den Kunden entsteht.
Dadurch ergibt sich ein nicht un-
beträchtlicher Vorteil insoweit, als 
die Umsatzsteuer später bezahlt 
werden muss. Wird das Werk jedoch 
nicht im Ganzen sondern in Teilen 
geschuldet, entsteht die Umsatz-
steuerschuld unabhängig davon, ob 
der Kunde bereits bezahlt hat oder 
nicht. Teillieferungen können ange-
nommen werden, wenn

 die geschuldete Werklieferung 
nach wirtschaftlicher Betrach-
tung teilbar ist,

 die Teile der Werklieferung abge-
nommen wurden,

 vor der Abnahme vereinbart 
wurde, dass für die Teile der Werk-
lieferung ein entsprechendes 
Teilentgelt zu zahlen ist und

 das Teilentgelt gesondert und 
endgültig abgerechnet wird. 

Auf den Zahlungszeitpunkt der Kun-
den kommt es hierbei nicht an. 

Schwenkbiegemaschinen an, die 
auf die jeweiligen Bedürfnisse und 
Anforderungen des Spenglers und 
Dachdeckers zugeschnitten sind. 

„Ja, wir sind sehr gut aufgestellt und 
bieten innovative Maschinen an, die 
sehr schnell sind, hochpräzise Profile 
biegen und dank der intuitiv bedi-
enbaren Steuerung einfach hand-
zuhaben sind. Die Investition in eine 
Thalmann-Maschine soll für den 
Spengler und Dachdecker gewinn-
bringend sein und Wettbewerbsvor-
teile verschaffen“, erläutert Marco 
Cappello.

Zahlreiche Modellvarianten
Das neue TZ-Modell und die beiden 
Doppelbieger-Modelle, sind mit ei-
ner Biegeleistung von 1,25 mm bis 

3,00 mm Stahlblech (400 N/mm²), in 
den Längen von 3 m bis 12 m und 
der Standardeinlegetiefe von 1250 
mm lieferbar.

Hausmesse in Maria Lanzendorf
Auf der kommenden Hausmesse der 
AustroDach Handels GmbH (vom 

28.09. - 29.09.2017 in Maria Lan-
zendorf ) können sich interessierte 
Spengler und Verarbeiter selbst vom 
neuen TZ Schwenkbieger überzeu-
gen. 
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Langfristige Bauprojekte…
…und ihre umsatzsteuerlichen Auswirkungen
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„Bei Teilrechnungen innerhalb eines 

nicht teilbaren Gesamtauftrages 

entsteht die Steuerschuld erst mit Zah-

lung durch den Kunden. Es kann damit 

ein beträchtlicher Liquiditätsvorteil 

lukriert werden“, erklärt Mag. Johannes 

Kandlhofer.
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